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Satzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung  

Region Ingolstadt 
 

Vom 24. Juli 2003 
 (OBABl. Nr. 18 vom 12.09.2003, Seite 145,  

geändert durch Satzung vom 13.10.2015 (OBABl Nr. 26/2015, Seite 226)  
 
 
 

Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Ingolstadt erlässt auf Grund 
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit – KommZG – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl S. 555, ber. 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. April 2007 (GVBl S. 271) folgende 
 
 

Verbandssatzung 

 

 

I. Allgemeine Vorschriften 

 

 

§ 1 Name und Sitz 
 
(1)  Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung Region Ingolstadt“. 
 
(2)   Der Zweckverband hat seinen Sitz in Ingolstadt. 
 
 

§ 2 Verbandsmitglieder 
 
Verbandsmitglieder sind die Stadt Ingolstadt und die Landkreise Eichstätt, Neuburg-
Schrobenhausen und Pfaffenhofen a. d. Ilm. 
 
 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 
 
Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfaßt das Gebiet seiner Mitglieder. 
 
 

§ 4 Aufgaben  
 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, 

1. den Rettungsdienst entsprechend den Bestimmungen des BayRDG und den zu seiner 
Ausführung erlassenen Vorschriften wahrzunehmen, 

2. eine Integrierte Leitstelle zu errichten, 
3. ab dem Zeitpunkt der Funktionstüchtigkeit der Integrierten Leitstelle die Alarmierung der 

Feuerwehr zu übernehmen und die Integrierte Leitstelle mit den in Art. 1 Satz 2, Art. 2 
ILSG genannten Aufgaben zu betreiben sowie die für Notrufabfrage, Alarmierung und 
Kommunikation notwendige fernmeldetechnische Infrastruktur im Verbandsgebiet be-
reitzustellen und zu unterhalten. 
 

(2) Der Zeitpunkt nach Abs. 1 Nr. 3 ist durch den Zweckverband im Einvernehmen mit dem 
Betreiber der Integrierten Leitstelle genau festzulegen. 
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(3) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen Zwecken  im Sinne des Steuerrechts. 
 
(4) Der Zweckverband kann eines seiner Verbandsmitglieder oder einen Dritten mit der Durch-
führung der ihm nach Abs. 1 Nrn. 2 und 3 obliegenden Aufgaben beauftragen. Für seine weite-
ren rettungsdienstlichen Aufgaben nach Abs. 1 Nr. 1 gelten die Regelungen des Art. 13 
BayRDG. 
 
 

II. Verfassung und Verwaltung 
 
 

§ 5 Verbandsorgane 
 
Die Organe des Zweckverbandes sind 

1. die Verbandsversammlung 
2. der Verbandsvorsitzende. 

 
 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
 
(1)  Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen Ver-
bandsräten. 
 
(2)  Die Anzahl der Vertreter eines Verbandsmitgliedes in der  Verbandsversammlung richtet 
sich nach der Einwohnerzahl. Jedes Verbandsmitglied  entsendet pro angefangene 30 000 Ein-
wohner  je einen Verbandsrat, mindestens jedoch  einen Verbandsrat. Maßgebend sind die vom 
Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung am 31. Dezember des den allge-
meinen Kommunalwahlen vorausgehenden Jahres festgestellten Einwohnerzahlen. Die Zu-
sammensetzung der Verbandsversammlung kann nur zum Mai des Jahres geändert werden, in 
dem  allgemeine Kommunalwahlen stattfinden. 
 
(3) Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. 

 
(4)   Jedes Verbandsmitglied hat für jeden ihrer Verbandsräte  einen Stellvertreter im Verhinde-
rungsfall zu benennen; Verbandsräte können nicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ihre 
Stellvertreter sind von den Verbandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden - ist ein solcher 
noch nicht gewählt, der Aufsichtsbehörde - schriftlich zu benennen. Beamte und leitende oder 
hauptberufliche Angestellte des Zweckverbandes können nicht Mitglieder der Verbandsver-
sammlung sein. 
  
(5)  Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet das 
Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamts; entsprechendes gilt für ihre 
Stellvertreter. Die anderen Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Beschluss der 
Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt, und zwar für die Dauer der Wahlzeit der 
Vertretungsorgane, wenn Mitglieder dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. 
Die Bestellung nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wichtigem Grund 
widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan ei-
nes Verbandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertretungskörperschaft 
ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neu-
en Verbandsräte weiter aus. 
 
 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 
 
(1)  Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Einladung des Verbandsvorsitzenden zu-
sammen.  Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände angeben 
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und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen 
kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden abkürzen. 
 
(2)   Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. 
Sie muss außerdem einberufen werden, wenn es die Aufsichtsbehörde oder ein Drittel der Ver-
bandsräte unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt; in diesem Fall ist die Verbands-
versammlung spätestens binnen vier Wochen einzuberufen. 
 
(3) Der Betreiber der Integrierten Leitstelle, die Landesverbände der Durchführenden die im 
Rettungsdienst des Verbandsgebietes tätig sind,  die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, die 
Arge der Kostenträger des Sozialversicherungswesens – vertreten durch die AOK Ingolstadt, die 
Landesvereinigung der Privaten Rettungsdienste in Bayern e.V., die örtlichen Gliederungen der 
Durchführenden im Verbandsgebiet, die ADAC Luftrettung Christoph 32, der Leitende Hub-
schrauberarzt, das Gesundheitszentrum der Audi AG, die Gesundheitsämter im Verbandsge-
biet, die ärztlichen Kreisverbände im  Verbandsgebiet, die Kreisbrandräte im Verbandsgebiet, 
der Leiter der Berufsfeuerwehr Ingolstadt, der Stadtbrandrat der Freiwilligen Feuerwehr In-
golstadt und die Regierung von Oberbayern (Aufsichtsbehörde) sind zu den öffentlichen Sitzun-
gen einzuladen; die Regierung von Oberbayern ist auch zu den nichtöffentlichen Sitzungen ein-
zuladen. Die in Satz 1 genannten Personen, Firmen, Organisationen und Behörden erhalten die 
Einladung für den namentlich genannten Vertreter. Die Kontaktdaten des Vertreters und des 
Stellvertreters müssen dem Zweckverband mitgeteilt werden. Die Sätze 2 und 3 des Abs. 1 
gelten entsprechend. 
 
(4)  Personen sowie die Vertreter der Behörden, Firmen und Organisationen, die nach Abs. 3 
einzuladen sind und der Geschäftsleiter haben das Recht, an den Sitzungen beratend teilzu-
nehmen.  Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch an-
dere Personen hören. 
 
 

§ 8 Beschlüsse und Wahlen in der  Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsge-
mäß geladen sind und die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und stimmberechtigt ist. Über 
andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss ge-
fasst werden, wenn alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstan-
den sind.  
 
(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 
Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweitenmal 
zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig. Auf diese Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hin-
zuweisen. 
 
(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht 
etwas anderes bestimmen, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher 
Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Solange ein Verbandsmitglied 
keine anderen Vertreter bestellt hat, übt der Landrat bzw. der Oberbürgermeister das Stimm-
recht aller Vertreter aus. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf 
sich der Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so gehört er nicht 
zu den Abstimmenden. 
 
(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vorschriften über die persönliche 
Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht 
erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei 
oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche 
Bewerber in die Stichwahl kommen. Haben ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber 
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die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen in die 
Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 
 
(5) Es ist eine den Erfordernissen des Art. 54 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung entspre-
chende Niederschrift zu fertigen, die den Verbandsmitgliedern, den Verbandsräten sowie den 
nach § 8 Abs. 3 zu ladenden Organisationen und Personen zu übermitteln ist. 
 
 

§ 9 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für die Entscheidung über 
1. die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes gem. Art. 13, Art. 17 und Art. 18 

BayRDG, 
2. den Betreiber und den Standort der Integrierten Leitstelle (Art. 4 ILSG), 
3. den Erlass einer Geschäftsordnung. 

 
Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr gesetzlich zugewiesenen 
Gegenstände, sofern sie nicht in der Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden oder des Ge-
schäftsleiters liegen. 
 
 

§ 10  Rechtsstellung der Verbandsräte 
 
(1)  Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 

 
(2) Die bestellten Verbandsräte erhalten eine Sitzungsgeldpauschale. Die Höhe der Entschädi-
gung der Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, ist in der 
Entschädigungssatzung geregelt. 
 
 

§ 11 Wahl des Verbandsvorsitzenden 
 
(1)  Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus 
ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende soll der gesetzliche Vertreter eines Verbandsmit-
glieds sein. 
 
(2)  Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs Jahren 
oder – sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitglieds – auf die Dauer 
dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum 
Amtsantritt der neugewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus. 
  

 

§ 12 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

 
(1)  Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. Er bereitet die Beratungs-
gegenstände der Verbandsversammlung vor und führt in ihr den Vorsitz. 
 
(2)  Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und erledigt 
in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm im Gesetz über 
die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. 
 
(3)  Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsitzen-
den unbeschadet des § 9  weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen 
werden.  
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(4)  Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinen Stellvertretern und lau-
fende Verwaltungsangelegenheiten Dienstkräften des Zweckverbandes oder mit Zustimmung 
eines Verbandsmitglieds dessen Dienstkräften übertragen. 
 
(5)  Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 
Das gilt bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige Verpflichtungen von mehr als  300 
EURO  mit sich bringen. 
 

 

§ 13 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 
 

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig.  Unbeschadet des § 10 
erhält der Verbandsvorsitzende für seine Tätigkeit nach § 12 eine Aufwandsentschädigung, 
ebenso der Stellvertreter nach dem Maß seiner  besonderen Inanspruchnahme.  Die Höhe der 
Aufwandsentschädigung wird in der Entschädigungssatzung geregelt. 
 
 

§ 14 Dienstkräfte des Zweckverbandes 
 
Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu sein und Arbeitnehmer zu be-
schäftigen. 
 
 

§ 15 Geschäftsstelle 
 
(1) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. Sie wird durch einen Geschäftsleiter 
geführt. 
 
(2) Die Verbandsversammlung bestellt einen Geschäftsleiter. Sie kann ihm durch Beschluss 
Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 12 Abs. 2 übertragen. Durch gesonderten 
Beschluss kann sie ihm ferner unbeschadet des § 9 weitere Angelegenheiten zur selbständigen 
Erledigung übertragen. 
 
 

III. Verbandswirtschaft 

 

 

§ 16 Anzuwendende Vorschriften 
 
Für die Verbandswirtschaft gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend, 
soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit etwas anderes vorschreibt. 
 
 

§ 17 Deckung des Finanzbedarfs 
 
Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt ist, wird 
von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Die Umlagen sind nach dem Verhältnis der 
Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder zueinander zu bemessen. 
 
 

§ 18 Umlegungsschlüssel 
 
(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Umlage nach dem Ver-
hältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder. Hier gilt entsprechend § 6 Abs. 2 Satz 3. 
 
(2) Der Umlagesatz wird jeweils für ein Jahr festgesetzt. 
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(3) Die Umlagebeiträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid 
mitzuteilen (Umlagebescheid). 
 
(4) Die Umlage wird in einem Jahresbetrag erhoben. Wird sie nicht rechtzeitig entrichtet, so 
können von den säumigen Verbandsmitgliedern Verzugszinsen bis zu 1 v. H. für den Monat 
gefordert werden. 
 
 

§ 19 Kassenverwaltung 
 
 Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden von der Stadt Ingolstadt geführt. 
 
 

§ 20 Jahresrechnung, Prüfung 
 
(1) Die Jahresrechnung ist innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres auf-
zustellen und innerhalb von 12 Monaten örtlich zu prüfen. 
 
(2) Die örtliche Prüfung erfolgt durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ingolstadt. 
 
(3) Die überörtliche Prüfung erfolgt durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. 

 

 

IV. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 21 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Amtliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt der Regierung 
von Oberbayern  veröffentlicht. Die Verbandsmitglieder weisen in ihren Amtsblättern auf diese 
Bekanntmachung hin. Die Satzungen können in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes ein-
gesehen werden. 
 
(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes sind in ortsüblicher Weise 
vorzunehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Verbandsmitglieder anordnen. 
 

 

§ 22 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 
 
(1) Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung einberufen, wenn der Vorsitzende 
und seine Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der Verbandsversammlung unauf-
schiebbar ist. 
 
(2)  Zur Schlichtung von Streitigkeiten ist in den Fällen des Art. 51 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 
 

 

§ 23 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von  
Oberbayern in Kraft.  
 
 
 
 
 
 


